
Auswirkungender Umsetzungvon SGB U und SGB XII auf Frauen-
hausbewohnerinnenund Frauenhäuser

- Vorlaufige Ergebnisse des Monitoring der WissenschaftUchen Begleitung von
Frauenhauskoordinierung e~V. (Stand: i5~O4.O5)-

In Rahmen der wissenschaftuchen Begleitung von Frauenhauskoordinierung e.V.
wird die Umsetzungspraxis insbes. von SGB II systernatisch beobachtet. Dabei konn-
ten in zwei tnterviewrunden von Frauenhäusern aller Träger aus aUen Bundesiändem
und bei einer hundesweiten Tagung mit Frauenhausvertreterinnen und Experlinnen
folgende Hauptprobleme eruiert werden:

(1) Der Schutz der von Gewait betroffenen Frauen wird vor allem dadurch gefahrdet,
dass sich die am Ort des Frauenhauses ansassigen Leistungstrager für auswartige
Frauen nicht zustandig fuhlen und die KostenUbernahme verweigern.

(2) Es ist in vielen Fallen eine nicht ausreichende Sicherung des Lebensunterhaltes
der Frauen festzustellen, auRerdem wird in der Hitfepraxis im Rahmen des SGB II
die besondere Problematik von häuslicher Gewalt nicht ausreichend berucksichtigt.

(3) Daruber hinaus entstehen den Frauenhäusern durch die Anlaufschwierigkeiten in
der Umsetzung des SGB II ISGB XII in erhebUchem Umfang zusätzliche Aufwendun-
gen, die nicht refinanziert werden.

Zu (1) Zuständigkeitsproblem

- Frauenhäuser müssen zur GewahrieistungausreichendenSchutzeshäu-
fig in anderen Zustandigkeitsbereichen aufgesuchtwerden.Die Kostenüber-
nahme für den Aufenthalt auswärtiger Frauen im Frauenhaus wird vom Kostentrager
der Aufenthaltskommune oft ausdrucktich abgelehnt. Als Bedingung für die Finanzie-
rung der Aufnahme wird die Kostenzusage vom Kostentrager der Herkunftskommune
gefordert. Es wird sogar die Antragsaufnahme verweigert. Die Frauen werden darauf
verwiesen, einen schriftlichen Antrag bei der Herkunftskommune zu stetlen. Dort
wiederum wird (ohne rechtliche Grundlage) haufig die personliche Antragstellung
gefordert. Die RQckkehr in die Herkunftskommune zur Klarung der Antragstellung
fUhrt zu erheblichen neuen Gefahrdungsmomenten.
Eine Kostenerstattungsregelung sieht das SGB II nicht vor. Vielmehr wird die orttiche
Zustandigkeit an den gewohnhichen Aufenthalt geknupft. Diese AnknUpfung erweist
sich in der Praxis ats nicht haltbar, da sie zu den beschriebenen Problemen fUhrt.
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- Die unmittelbare materielle Nothilfe an die Frau scheint nicht gewahrleis-
tet zu sein, wenn em auswartiges Frauenhaus aufgesucht wird. Es werden keine
oder sehr spat VorschQsse geleistet, vor allem dann nicht, wenn handelnder Leis-
tungsträger eine ARGE ist.

- Die Unklarheit hinsichtlich der Zustandigkeit fuhrt auch dazu, dass bel Kurz-
aufenthalten im Frauenhaus von wenigen Tagen eine Kiarung der Kostentragung
unmoglich wird Die Koster verbiethen ohne Reftnanzterungsmagltchkest bet den
Frauen~iauserr,was largfrisfg darer Bastard gefähdet.

Aus Sichtvon Frauenhausmitarbeiterinnenund Multiplikatorinnenin der Frau-
enhausarbeitist zurLosung dieser Probiematik einebundeseinheitlichver-
btndhcheRegetungim SGB II erforderlich,mit dersichergesteiltwerdenkann,
dassder Leistungstrageram Ort des Frauenhauses (ARGE I Kornmune) gene-
rell dafUr örtlich und sachlich zustandig 1st, die unmittelbar notwendige Hilfe
an Frauenund Kinder irn Frauenhauszu ieisten. Urn eine gerechteVerteilung
unterdenKostentragernderausAniassder Aufnahmeund für die Dauer des
Aufenthattesirn FrauenhauserbrachtenerforderlichenLeistungenzu gewahr-
leisten, soilte etne Kostenerstattungsregelung in das SGB It aufgenommen
werden Hier konntendiezustandigenTragerclerGrundsicherungam Ort des
bisherigengewohnUchenAufenthattesverpflichtetwerden,dem am Ort des
FrauenhauseszuständigenTrager die erbrachten Aufwendungen zu erstatten.

Zu (2) Sicherung des Lebensunterhattes der betroffenen Frauen und Kinder
und nicht angemessene Berucksichtigung der Problematik Häusliche Gewalt

- Vorschusszahlungen an die Betroffenen erfolgen gar nicht oder erst nach
Wochen. Frauenhäuser haben für die Nothilfe, wenn Uberhaupt, nur be-
grenzt Mittet zur Verfügung.

- Frauen mit Kindern wird der Mehrbedarf für Alleinerziehende rechtsgrund-
los verweigert.

- Kindergeld und beantragte Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse wer-
den als Einkommen des Kindes berQcksichtigt, obwohl die Zahlungen tat-
sächlich nicht bzw. noch nicht eingehen. Grund ist eine Antragsbearbei-
tungsdauer bei den jeweiligen Kassen von Wochen bis Monaten. Die An-
rechnung führt in der Regel zur volligen Mittetlosigkeit des Kindes. Die zu-
standigen Leistungstrager aus dem Bereich der Arbeitsagenturen sehen ih-
re Vorschusspflicht hier nicht.

- Es tritt gehauft die Situation auf, dass Frauen, die in em Frauenhaus gezo-
gen sind, nach Wochen feststetlen mussten, dass der Versicherungs-
schutz durch die Krankenkasse (Familienversicherung) für sie und die Kin-
der nicht mehr gegeben war. Irgendein Hinweis oder elne Beratung durch
die Leistungstrager war hier nicht erfolgt.

- Hitfen für die Beschaffung einer neuen Wohnung werden haufig nur als
Darlehen gewahrt.

- Die Bearbeitung der Antrage für die Erstausstattung der Wohnung dauert
zum Tell sehr lange, so dass Frauen langer im Frauenhaus bleiben mUs-
sen als notig. Frauen werden auch gelegentlich darauf verwiesen, zu-
nächst em Hausratsteitungsverfahren einzuleiten, was wegen der Gefahr
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der Eskalierung der Gewaitsituation in vieleri Fallen eher vermieden wer-
den sollte.

- Das Personal in den Argen erscheint fachlich im Hinblick auf Bedarfslagen
mit dem Hintergrund Häusliche Gewalt nicht ausreichend geschult. Es er-
folgt kaum Beratung der betroffenen Frauen, Probleme tauchen verstärkt
auf, wenn keine spezielle personelle Zustandigkeit für Leistungen im Frau-
enhaus eingerichtet 1st.

Frauenhausmltarbeiterinnenund M uttiplikatorinnenin derFrauenhausarbeit
haltenesfür dringendgeboten, die vortiegendenAnwendungshinweiseder
Bundesagenturim Hinbtick aufdiesein derPraxisretevantenProbternezu ü-
berarbeiten.
Dringenderforderlich 1st weiterelnefachlicheSchutung (bezogen auf die Prob-
tematik häusticherGewalt) der Mitarbeiter/innender Arbeitsagenturen,urn elne
schnelte und fachtichderSituationderFrauenund Kinderangemessene Hitfe
zu gewährleisten zu können,

Zu (3) Finanzierungslucken im Frauenhaus

Von fast alien Frauenhäusern wird berichtet, dass diese derzeit wie “Aul~ensteIlen
der Argen” ohne Gegenfinanzierung arbeiten. Sie fullen mit Frauen Antrage aus, be-
gleiten sie, überbrUcken Mittellosigkeit aus Spenden, erklären Bescheide, vermitteln
vor allem zwischen den mit technischen, organisatorischen und personellen Proble-
men kampfenden Argen und den Frauen. Es wird von Uberdurchschnittlich vielen
angefallenen Uberstunden berichtet. Frauenhäuser wirken unmittetbar an der Urn-
setzung von SGB tl mit.

Den Frauenhäusern entstehen durch die fehiende Kostenregelung bei der Aufnahme
auswartiger Frauen bzw. bei kurzzeitigen Aufenthalten erhebliche Finanzierungslü-
cken, deren Schlier~ungderzeit vollig offen 1st.

Urn den Bestand der Frauenhäuser zu sichern, 1st daher dringend die unter (1)
geforderte gesetzl iche Regelung erforderl ich.
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